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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

1. Erfasst, verarbeitet oder speichert die Amts- und 

Staatsanwaltschaft Berlin nach Beendigung etwaiger 

Strafverfahren nach §§ 153, 153 a, 170 StPO oder einem 

Freispruch Daten zu natürlichen Personen und wenn ja, 

auf welcher rechtlichen Grundlage? 

 

Welche Daten werden erfasst? 

 

Zu 1.: Ja, die Strafverfolgungsbehörden speichern 

nach Beendigung von Strafverfahren nach §§ 153, 153a 

bzw. 170 Abs. 2 Strafprozessordnung (StPO) und Frei-

sprüchen Daten zu natürlichen Personen. 

 

Zentrale Bedeutung für die Datenspeicherung hat der 

Begriff der "Erledigung" des Verfahrens. Dieser ist in § 

489 Abs. 3 StPO wie folgt definiert: "Als Erledigung des 

Verfahrens gilt die Erledigung bei der Staatsanwaltschaft 

oder, sofern die öffentliche Klage erhoben wurde, bei 

Gericht. Ist eine Strafe oder eine sonstige Sanktion ange-

ordnet worden, ist der Abschluss der Vollstreckung oder 

der Erlass maßgeblich. Wird das Verfahren eingestellt 

und hindert die Einstellung die Wiederaufnahme der Ver-

folgung nicht, so ist das Verfahren mit Eintritt der Verjäh-

rung als erledigt anzusehen." 

 

Ermittlungsverfahren, die nach § 153a StPO einge-

stellt wurden und bei denen die Auflagen erfüllt wurden, 

sind demnach bei endgültiger Einstellung erledigt. Abso-

lute Antragsdelikte, die nach Ablauf der Strafantragsfrist 

wegen fehlenden Strafantrags gemäß § 170 Abs. 2 StPO 

eingestellt werden, sind ebenfalls zu diesem Zeitpunkt 

erledigt. Die gemäß § 153 Abs. 1 StPO und der überwie-

gende Teil der gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellten 

Ermittlungsverfahren sind im Sinne dieser Regelung aber 

nicht mit der Einstellung und Weglegung erledigt, son-

dern erst mit Eintritt der Verjährung. 

 

Solange die Verfahren in diesem Sinn zwar einge-

stellt, aber noch nicht erledigt sind, werden die Daten 

gemäß § 483 StPO für Zwecke des Strafverfahrens ge-

speichert. 

 

Nach Eintritt der Erledigung wird ein Teil der Daten 

gelöscht. Ein Teil der Daten bleibt gemäß §§ 489 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 1, 483 StPO zum Zwecke der Vorgangsverwal-

tung gespeichert, bis die in der Schriftgutaufbewahrungs-

verordnung (SchrAV) des Landes Berlin festgelegte Auf-

bewahrungszeit für die jeweilige Akte abgelaufen ist. 

Dies ist zur Wiederauffindung der Akte zwingend erfor-

derlich. 

 

Darüber hinaus können die Daten erledigter Verfahren 

auch für Zwecke künftiger Strafverfahren gespeichert 

werden (§ 489 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, 484 StPO). Dies be-

trifft in erster Linie Verfahren, die nach §§ 153, 153a 

StPO eingestellt worden sind. Die Staatsanwaltschaft 

benötigt hier Informationen über frühere Einstellungen 

nach §§ 153, 153a StPO, weil diese Einstellungen nicht 

beliebig oft wiederholt werden sollen. Daten über Verfah-

ren, die nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wurden, in 

denen die Eröffnung des Hauptverfahrens unanfechtbar 

abgelehnt wurde oder die bzw. der Beschuldigte rechts-

kräftig freigesprochen wurde, dürfen nicht für Zwecke 

zukünftiger Strafverfahren gespeichert werden, wenn sich 

aus den Gründen der Entscheidung ergibt, dass die bzw. 

der Betroffene die Tat nicht oder nicht rechtswidrig be-

gangen hat (§ 484 Abs. 2 Satz 2 StPO). 

 

Hinsichtlich der Frage, welche Daten gespeichert wer-

den, ist zunächst anzumerken, dass in dem von den Straf-

verfolgungsbehörden in Berlin verwendeten Aktenverwal-

tungssystem MESTA die Daten über eine Person unab-

hängig davon, in wie vielen Verfahren diese Person be-

schuldigt ist, nur ein einziges Mal gespeichert werden. 

Schon hieraus ergibt sich, dass wesentliche Daten zu einer 

Person erst dann gelöscht werden, wenn sie für überhaupt 

kein Verfahren mehr benötigt werden. 
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Welche Daten in Verfahren gespeichert und wann die-

se gelöscht werden, ergibt sich aus der MESTA-

Dateierrichtungsanordnung. Insbesondere werden zu allen 

natürlichen Personen deren Grunddaten gespeichert. Zu 

diesen gehören (soweit bekannt bzw. relevant/zutreffend) 

Familienname, Vorname, Geburtsname, Geschlecht, Ge-

burtsdatum, Geburtsort, Geburtskreis, Geburtsland, Beruf, 

Familienstand, Akademischer Grad, Staatsangehörigkeit, 

Anschrift, Geburtsname der Mutter, Sterbedatum. 

 

Zusätzlich werden weitere beschuldigten bezogene 

Personendaten erfasst, nämlich (soweit bekannt bzw. 

relevant/zutreffend) Aufenthalt in einer Justizvollzugsan-

stalt, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, 

Geburtsname des Vaters, Standesamtsnummer, Führer-

scheindaten, Bezug zu einer Firma, Daten einer Insolvenz 

bzw. Eidesstattlicher Versicherung, besondere Identifika-

tionsmerkmale, Rechtsanwältin/Rechtsanwalt der/des 

Beschuldigten. 

 

„Soweit bekannt“ bedeutet dabei, dass die Strafverfol-

gungsbehörden alle diese Daten nicht aktiv recherchieren, 

sondern lediglich erfassen, wenn sie den Strafverfol-

gungsbehörden zu dem Verfahren mitgeteilt werden, 

insbesondere dadurch, dass sie aus einer von der Polizei 

gefertigten Strafanzeige übernommen werden. 

 

 

2. Werden diese Daten an Stellen außerhalb der Amts- 

und Staatsanwaltschaft weitergegeben? Falls ja, auf wel-

cher rechtlichen Grundlage? 

 

Zu 2.: Ein Teil der in MESTA gespeicherten Daten 

muss gemäß § 492 Abs. 3 Satz 1 StPO dem Zentralen 

Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister in Bonn per 

Datenaustausch mitgeteilt werden. Die Aktenzeichen von 

Verfahren und ihr Ausgang werden, je nachdem welche 

Polizeibehörde den Fall bearbeitet hat, der Bundespolizei 

oder dem Polizeipräsidenten in Berlin aufgrund von § 482 

Abs. 1 und 2 StPO per Datenaustausch mitgeteilt. Auch 

diese Mitteilung ist verpflichtend. An andere Polizei-

dienststellen müssen diese Daten mangels Datenschnitt-

stelle schriftlich mitgeteilt werden. 

 

Im Übrigen ist die Übermittlung der für Zwecke des 

Verfahrens, zukünftiger Strafverfahren oder für die Vor-

gangsverwaltung gespeicherter Daten an die zuständigen 

Stellen zulässig, soweit dies für die in §§ 483 bis 485 

StPO genannten Zwecke, für Zwecke eines Gnadenver-

fahrens oder der internationalen Rechtshilfe in Strafsa-

chen erforderlich ist (§ 487 Abs. 1 Satz 1 StPO). Bei 

gemäß §§ 153, 153a, 170 Abs. 2 StPO eingestellten Ver-

fahren dürfte dies jedoch eher selten der Fall sein. Außer-

dem dürfen diese Daten für die gleichen Zwecke übermit-

telt werden, für die auch die Gewährung von Aktenein-

sicht oder die Erteilung von Auskünften zulässig wäre (§ 

487 Abs. 2 StPO). 

 

Daten über wegen Schuldunfähigkeit eingestellte Ver-

fahren oder Freisprüche wegen Schuldunfähigkeit werden 

unter den in § 11 Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz 

(BZRG) genannten Voraussetzungen dem Bundeszentral-

register übermittelt. 

3. Erfassen, verarbeiten oder speichern die Berliner 

Gerichte nach Abschluss des jeweiligen gerichtlichen 

Verfahrens Daten zu natürlichen oder juristischen Perso-

nen und wenn ja, auf welcher rechtlichen Grundlage? 

 

Welche Daten werden erfasst? 

 

Zu 3.: Für den Bereich der ordentlichen Gerichtsbar-

keit ist die Frage wie folgt zu beantworten: 

Nach Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens wer-

den alle verfahrensrelevanten Daten zunächst weiterhin 

aufbewahrt bzw. gespeichert. Bei den verfahrensrelevan-

ten Daten handelt es sich um alle Daten, die im Verlauf 

des Verfahrens Inhalt der schriftlichen Verfahrensakte 

geworden sind oder in IT-Fachverfahren der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit (AULAK mit den Modulen Zivil, Familie, 

Nachlass, Betreuung und Straf, forum STAR, AuREG, 

AJUKA, SolumSTAR, AuMAV/EuMAV) zum gerichts-

internen Gebrauch maschinell registriert oder gespeichert 

wurden. 

 

Zur Handhabung in den schriftlichen Verfahrensakten: 

Sobald das gerichtliche Verfahren beendet ist, ist ge-

mäß § 7 Abs. 2 der Aktenordnung (Stand 1. Januar 2017) 

die Weglegung der Akten anzuordnen; gleichzeitig ist 

nach Maßgabe der Aufbewahrungsbestimmungen anzu-

ordnen, ob die Akten dauernd oder bis zu welchem Jahr 

sie aufzubewahren sind. Rechtliche Grundlage für die 

Aufbewahrung von Schriftgut der Gerichte ist die Ver-

ordnung über die Aufbewahrung von Schriftgut der or-

dentlichen Gerichtsbarkeit, der Staatsanwaltschaften, der 

Amtsanwaltschaft, der Justizvollzugsbehörden sowie der 

Sozialen Dienste der Justiz (Schriftgutaufbewahrungsver-

ordnung - SchrAV) vom 16. April 2010 (GVBl. S. 205), 

geändert durch Verordnung vom 02.08.2013 (GVBl. S. 

375) und zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung 

zur Änderung der Schriftgutaufbewahrungsverordnung 

vom 08.09.2016 (GVBl. S.558). Der Beginn der Aufbe-

wahrungsfristen ergibt sich aus §§ 3, 4 der Verordnung. 

In der Anlage zur Verordnung ist die Dauer der Aufbe-

wahrungsfristen zu den einzelnen Angelegenheiten er-

fasst. Diese Aufbewahrungsfristen sind zwischen den 

Bundesländern abgestimmt und gelten bundeseinheitlich. 

Sie gelten auch für die Aufbewahrung von Schriftgut in 

elektronischer Form, wie sich aus Artikel I der Zweiten 

Verordnung zur Änderung der Schriftgutaufbewahrungs-

verordnung ergibt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 

werden die schriftlichen Verfahrensakten datenschutzge-

recht vernichtet. 

 

Zur Handhabung in den IT-Fachverfahren: 

Im Amtsgericht Charlottenburg erfolgt die Führung 

des Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Ver-

einsregisters mit Hilfe des Fachverfahrens AuREG (Au-

tomation Register). Rechtsgrundlage für die elektronische 

Registerführung bildet § 8 Abs. 1 Handelsgesetzbuch - 

HGB - (i. V. m. § 10 Abs. 2 Genossenschaftsgesetz, § 5 

Abs. 2 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz bzw. § 55a Abs. 

1 Bürgerliches Gesetzbuch) in Verbindung mit § 1 der 

Verordnung zum Erlass von Rechtsverordnungen auf dem 

Gebiet der maschinellen Registerführung vom 29.04.2002 

(GVBl. Bln S. 147) und § 1 der Verordnung über die 

maschinelle Führung des Handels-, Partnerschafts-, Ge-
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nossenschafts- und Vereinsregisters vom 02.10.2003 

(GVBl. Bln S. 510). Nach Abschluss des Verfahrens 

erfolgt auf Grundlage von § 22 Abs. 3 S. 1 Gesetz zur 

Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes die Speiche-

rung von Daten, soweit dies zum Zwecke der Dokumenta-

tion erforderlich ist. Die Erforderlichkeit der Dokumenta-

tion wird in diesem Fall durch die Schriftgutaufbewah-

rungsverordnung bestimmt (Verordnung über die Aufbe-

wahrung von Schriftgut der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 

der Staatsanwaltschaften, der Amtsanwaltschaft, der Jus-

tizvollzugsbehörden sowie der Sozialen Dienste der Justiz 

vom 16.04.2010; GVBl. Bln S. 205), welche nach § 2 

Abs. 1 auch Anwendung findet, wenn Schriftgut zur Er-

setzung der Urschrift auf Datenträgern aufbewahrt wird. 

Nach § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziff. 73, 73a, 75 und 

76 der Schriftgutverordnung ist das Register dauernd 

aufzubewahren. Aus diesem Grund werden die in den 

zuvor genannten Registern eingetragenen Daten auch 

nach Abschluss des Verfahrens (Löschung des Unterneh-

mens/Vereins) im Register auch weiterhin gespeichert 

und zu diesem Zwecke auch verarbeitet. Da der Register-

bestand insofern vollständig ist, erfolgt keine Nacherfas-

sung von Daten. Die Weitergabe der Daten aus dem Han-

delsregister und dem Unternehmensregister sowie der zu 

den Registern eingereichten Dokumente erfolgt zu Infor-

mationszwecken an jeden (§ 9 Abs. 1 HGB). 

 

Das Amtsgericht Charlottenburg arbeitet im Bereich 

des Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregis-

ters mit der von der Firma pdv entwickelten elektroni-

schen Akte VISkompakt. Zum Einsatz kommt die Version 

4.02 (sogenannte DNA-Client). Rechtsgrundlage für die 

elektronische Aktenbearbeitung bildet § 14 Gesetz über 

das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (vormals § 125a 

Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit) in Verbindung mit der Verordnung zur 

Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet des 

elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen 

Aktenführung - ERRV - vom 19.12.2006 (GVBl. Bln S. 

1167) und der Anordnung der Präsidentin des Amtsge-

richts Charlottenburg zur Führung der elektronischen 

Registerakte in Handels-, Genossenschafts- und Partner-

schaftsregistersachen vom 05.01.2007. Nach Abschluss 

des Verfahrens erfolgt auf Grundlage von § 22 Abs. 3 S. 1 

AGGVG die Speicherung von Daten, soweit dies zum 

Zwecke der Dokumentation erforderlich ist. Die Erforder-

lichkeit der Dokumentation wird in diesem Fall durch die 

Schriftgutaufbewahrungsverordnung bestimmt (Verord-

nung über die Aufbewahrung von Schriftgut der ordentli-

chen Gerichtsbarkeit, der Staatsanwaltschaften, der Amts-

anwaltschaft, der Justizvollzugsbehörden sowie der Sozia-

len Dienste der Justiz vom 16.04.2010 (GVBl. Bln S. 

205), welche nach § 2 Abs. 1 auch Anwendung findet, 

wenn Schriftgut zur Ersetzung der Urschrift auf Datenträ-

gern aufbewahrt wird. Nach § 1 Abs. 1 in Verbindung mit 

Ziff. 73 lit. b), 73a lit. b) und 76 lit. b) der Schriftgutver-

ordnung sind die Registerakten 10 Jahre aufzubewahren. 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Jahres, in 

dem das Verfahren weggelegt worden ist. Dieses ist re-

gelmäßig das Jahr, in dem die Eintragung im Register 

gelöscht worden ist. Aus diesem Grund werden die in den 

zuvor genannten Registersachen geführten Akten auch 

nach Abschluss des Verfahrens (Löschung des Unterneh-

mens) für zehn Jahre weiterhin gespeichert und zu diesem 

Zwecke auch verarbeitet. Da die Einführung der elektro-

nischen Akte in den Registersachen mit Wirkung zum 

01.01.2007 erfolgt ist, konnte eine Löschung von Daten 

bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgenommen 

werden, da die Aufbewahrungsfrist bisher nicht verstri-

chen ist. Die Weitergabe der Daten aus den zu den Regis-

tern eingereichten Dokumente erfolgt zu Informations-

zwecken an jeden (§ 9 Abs. 1 HGB). 

 

Vorschuss- und Verfahrenskosten werden bei der Kos-

teneinziehungsstelle der Justiz (KEJ) mithilfe des elektro-

nischen Kosteneinziehungsverfahrens AJUKA auf der 

Rechtsgrundlage des§ 1 Nr. 4, § 2 Justizbeitreibungsord-

nung gebucht und nach Abschluss des Verfahrens ggf. 

beigetrieben. Mit dem Verfahren AJUKA werden in der 

KEJ zu diesem Zweck grundsätzlich Daten natürlicher 

und juristischer Personen, bzw. deren Vertrete-

rin/Vertreter, gespeichert, wenn sie von den Gerichten als 

Antragstellerin/Antragsteller, Klägerin/Kläger oder Be-

klagte/Beklagter zur Tragung von Gerichtskosten heran-

gezogen werden sollen. Konkret sind das: 

Name, Vorname; 

Firmenbezeichnung; 

Geburtsdaten (falls vorhanden); 

Angaben zum Wohn- bzw. Geschäftssitz; 

Verfahrensdaten (Aktenzeichen, Sachbezeichnung, 

Behörde). 

 

Die Löschung der Daten erfolgt nach Maßgabe der 

Aufbewahrungsvorschriften für Kontoauszüge und Bu-

chungsdaten bzw. die dazu gehörenden personenbezoge-

nen Daten der Landeshaushaltsordnung. 

 

Das Amtsgericht Wedding speichert für das Mahnver-

fahren Datenbestände, Work- und Bewegungsdateien zu 

natürlichen und juristischen Personen ausschließlich zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe (Fachverfahren 

„AuMAV“ gemäß § 689 Abs. 1 Zivilprozessordnung 

(ZPO) und Fachverfahren „EuMAV“ gemäß § 298a 

ZPO). Eine elektronische Weitergabe erfolgt ausschließ-

lich verfahrensbedingt an alle Zivilprozessgerichte 

Deutschlands, soweit sie für den Empfang bereits einge-

richtet worden sind (§§ 696, 1090 ZPO). Nach Abschluss 

des Mahnverfahrens werden die Datenbestände, Work- 

und Bewegungsdateien nur innerhalb der Aufbewah-

rungsfristen der Schriftgutaufbewahrungsverordnung 

vorgehalten. Für das maschinelle Verfahren (§ 689 Abs. 1 

ZPO) gilt: Gemäß den technischen Konditionen zur Teil-

nahme am elektronischen Datenaustausch im gerichtli-

chen Mahnverfahren können sich Antragstellerinnen und 

Antragsteller sowie Prozessbevollmächtigte von Antrag-

stellerinnen und Antragstellern mit ihren Stammdaten 

(Name, Firma, Anschrift, Kontobezeichnung – soweit 

Bankeinzug für die Gerichtskosten erwünscht ist) für das 

maschinelle Mahnverfahren registrieren lassen. Diese 

freiwillige Registrierung ermöglicht die Stellung von sich 

wiederholenden Anträgen und Mehrfachanträgen bei 

einem oder bei allen Mahngerichten in Deutschland. 

Hierbei ist ein schriftliches Kundenzulassungsverfahren 

mit entsprechender Einwilligung vorgeschaltet. Die Re-

gistrierung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. 
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Eine dauerhafte Registrierung der Daten von Antragsgeg-

nerinnen und Antragsgegnern erfolgt dagegen nicht. 

 

In den Zivil-, Familien-, Nachlass- und Betreuungs-

verfahren wird zur Unterstützung aller Arbeitsbereiche 

weit überwiegend das Fachverfahren AuLAK mit den 

Modulen Zivil, Familie und FGG eingesetzt, soweit die-

ses noch nicht durch das neue Fachverfahren forum 

STAR – das im Bereich Zivil und Familie der für AuLAK 

vorgesehenen Datenvorhaltung folgt – abgelöst worden 

ist. Damit erfolgt die Erfassung, Änderung und somit die 

Speicherung von Daten zu natürlichen und juristischen 

Personen auch nach Abschluss des Verfahrens. Dies wird 

bis zum Ende der Vollstreckbarkeit des Titels u. a. bei 

Titelumschreibungen aufgrund Rechtsnachfolge oder 

nach Erbenermittlung notwendig. In den Verfahren wer-

den z. B. Adressänderungen vorgenommen oder Daten 

von Dritten erfasst. Diese Daten werden u. a. zur Schrift-

gutverarbeitung genutzt. Nach Verfahrensbeendigung 

besteht die Möglichkeit, die gleichen Daten, welche auch 

bei Anlage bzw. während eines laufenden Verfahrens 

eingegeben und gespeichert werden, zu erfassen. Grund-

sätzlich können folgende Personendaten im Rahmen der 

Verfahrensbearbeitung erfasst werden: Familienname, 

Vorname, Rufname, Geburtsname, Geburtsdatum, Ge-

burtsort, Geburtsland, Sterbedatum, Titel, Adelsti-

tel/Namenszusätze, Anschrift, Geschlecht, Personentyp, 

Parteibezeichnung, Familienzugehörigkeit, Verwandt-

schaftsverhältnis, Staatsangehörigkeit, Telefon- u. Fax-

nummer, E-Mail, Beruf, ehemalige Namen und Adressen, 

besondere Adressangaben wie Büro- oder Zustelladresse, 

Bankverbindung, Aufenthaltsort, Angaben zu wirtschaft-

lichen Verhältnissen im Rahmen der Prozesskostenhil-

fe/Verfahrenskostenhilfe (PKH/VKH), Angaben zu Ge-

burts- und Sterbeurkunde (Standesamt, Eltern, Ehegatte, 

Familienstand, Sterbeort, Art der Todesfeststellung), 

Erbgüter (Grundstücke, Firmen und sonstige Vermö-

genswerte), Familienangehörige, Vermögen, Testaments-

angaben. 

 

Die Notwendigkeit und der Umfang der zu erfassen-

den Personendaten stützen sich auf die Aktenordnung, 

insbesondere § 2 der Aktenordnung (AktO), der grund-

sätzlich die maschinelle Registrierung vorsieht, sowie § 7 

Abs. 8 i. V. m. § 7 Abs. 7 S. 1 AktO, § 13a Abs. 7 AktO, 

§ 39a Abs. 4 AktO. Der berechtigungsgesteuerte Zugriff 

zum Auffinden ist in den Familiensachen vorgesehen. 

 

Unabhängig vom Verfahrensstand werden Daten von 

natürlichen und juristischen Personen (z. B. Behörden, 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und 

Notare, Sachverständige, Dolmetscherinnen und Dolmet-

scher) im Modul AuLAK-Stammdaten je Standort für die 

Personenzuordnung in den Verfahren bereitgestellt und 

aktualisiert. Eine entsprechende Speicherung findet im 

Fachverfahren forum STAR, das in einigen Gerichten die 

zivilen AuLAK-Module abgelöst hat, unter der Bezeich-

nung „Spezielle Personen“ statt. 

 

Für das in Mobiliarvollstreckungssachen in geringem 

Umfang eingesetzte forum STAR-Modul VS MOB, das 

in Zukunft im gesamten Bereich der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit zum Einsatz kommen soll, gilt Folgendes: In 

der Zwangsvollstreckung werden die gemäß Aktenord-

nung Liste 14 (§ 14 Abs. 1) vorgegebenen Daten bei Ver-

fahrenseröffnung erfasst und gespeichert. Gemäß Anlage 

I zur Aktenordnung werden keine gesonderten Namens-

verzeichnisse geführt. Gemäß § 2 Abs. 7 AktO können 

Namensverzeichnisse nach Anordnung der Behördenlei-

tung abweichend jedoch auch dann geführt werden, wenn 

sie nicht ausdrücklich vorgeschrieben sind. Nach Ab-

schluss des jeweiligen gerichtlichen Verfahrens erfolgt 

keine weitere Erfassung, Speicherung oder Verarbeitung 

von Daten. Eine Ausnahme besteht bezüglich der gemäß 

§ 14 Zusatzbestimmung AktO nach § 765 a ZPO oder § 

813b ZPO gestellten Anträge. Diese sind für die Dauer 

eines Jahres gesondert in einer Datei zu erfassen (Räu-

mungsschutzkartei). Hier werden lediglich das Geschäfts-

zeichen des Verfahrens und der Name, Vorname der/des 

beantragenden Schuldnerin/Schuldners registriert. Sofern 

von der gleichen Schuldnerin/vom gleichen Schuldner ein 

weiterer Antrag nach § 765a ZPO oder § 813b ZPO ge-

stellt wird, werden die Daten des erledigten Verfahrens 

wieder herangezogen. Gemäß Verordnung über die Auf-

bewahrung von Schriftgut der ordentlichen Gerichtsbar-

keit, der Staatsanwaltschaften, der Amtsanwaltschaft, der 

Justizvollzugsbehörden sowie der Sozialen Dienste der 

Justiz (Schriftgutaufbewahrungsverordnung – SchrAV) 

erfolgt die Weglegung der Akten regelmäßig. Nach Ab-

schluss des jeweiligen gerichtlichen Verfahrens erfolgt 

keine Weitergabe von Daten, sofern dies nicht ausdrück-

lich per Verfügung auf der Grundlage der ZPO erforder-

lich ist. Das Zentrale Vollstreckungsgericht Berlin, das 

beim Amtsgericht Mitte angesiedelt ist und als Fachver-

fahren ausschließlich forum STAR einsetzt, speichert die 

Daten des Schuldnerverzeichnisses sowie des Vermö-

gensverzeichnisregisters und die Entscheidungen der 

lokalen Vollstreckungsgerichte über zu löschende oder 

nicht vorzunehmende Schuldnerverzeichniseintragungen. 

Die Speicherung erfolgt nach Abschluss des gerichtlichen 

Verfahrens gemäß §§ 802f, 802k, 882d ZPO. 

 

Gemäß § 882b ZPO werden im Schuldnerverzeichnis 

folgende Personendaten gespeichert: 

1. Name, Vorname und Geburtsname der Schuldne-

rin/des Schuldners sowie die Firma und deren Num-

mer des Registerblatts im Handelsregister 

2. Geburtsdatum und Geburtsort der Schuldnerin/des 

Schuldners 

3. Wohnsitze des Schuldners oder Sitz der Schuldne-

rin/des Schuldners 

einschließlich abweichender Personendaten. 

 

Dieselben Daten werden auch bei den „Schutzver-

zeichniseinträgen“ und im Vermögensverzeichnisregister 

gemäß § 802c ZPO gespeichert. Nach Ablauf der gesetz-

lichen Fristen (2 bzw. 3 Jahre) werden die Daten Tag 

genau gelöscht, §§ 802k, 882e ZPO. Die physische Lö-

schung erfolgt derzeit zwei Monate später. 

 

Bei den Strafgerichten wird als Verfahrenssoftware al-

lein AuLAK eingesetzt, und zwar bei dem Amtsgericht 

Tiergarten und dem Landgericht Berlin – Standort Moabit 

–, nicht aber bei dem Kammergericht. Die Akten selbst 

werden überall in Papier geführt und unterliegen nur in 

dieser Form den weiteren Aufbewahrungsbestimmungen 
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für die Zeit nach Verfahrensabschluss; aktenführende 

Behörde ist jedoch die jeweils zuständige Staatsanwalt-

schaft. Gespeichert werden die Namen und Anschriften 

aller Verfahrensbeteiligten. Maßgeblich für die Daten-

speicherung bei den Gerichten ist § 489 StPO. Im Amts-

gericht Tiergarten wird auf dieser Grundlage aktuell eine 

automatisierte Löschroutine erprobt, wobei die routine-

mäßige Löschung gemäß § 489 StPO die in dessen Abs. 2 

Satz 1 genannten Zwecke zu berücksichtigen hat und 

daher besonderer Prüfung bedarf. Die Verfahrenssoftware 

SolumSTAR wird für die Grundbuchsachen bei den 

Grundbuchämtern der Berliner Gerichte vom Kammerge-

richt betrieben. Mit dem Verfahren werden im laufenden 

Antragsverfahren die Daten der Beteiligten in einer Da-

tenbank erfasst und gespeichert. Es handelt sich dabei 

regelmäßig um Beteiligte, die im Grundbuch als Eigen-

tümer oder sonstige Berechtigte (z. B. Grundschuldgläu-

biger) eingetragen werden/sind. Rechtsgrundlagen für die 

Datenspeicherung sind § 12a Grundbuchordnung (Eigen-

tümerverzeichnisse), § 21 Abs. 7 a) AktO (Verzeichnis 

über Eigentümer und Berechtigte: Bezirk und Blattnum-

mer, Vor- und Nachname bzw. Firma und Handelsregis-

terangaben, Geburtsdatum und Anschrift), § 21 Abs. 8 

AktO (Wohnungsblatt: Beteiligte, bestellte Vertreterin-

nen/Vertreter, Zustellungsbevollmächtigte mit Bezirk und 

Blattnummer, Vor- und Nachname bzw. Firma und Han-

delsregisterangaben, Geburtsdatum und Anschrift). 

 

Für den Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist die 

Frage wie folgt zu beantworten: 

Verfahrensdaten - auch Daten der Verfahrensbeteilig-

ten sowie ihre Rolle im Verfahren, aber auch der Standort 

der Papierakte - werden auch nach dem Abschluss eines 

Verfahrens gemäß § 22 AGGVG und § 18 ff., § 22 der 

Aktenordnung für die Gerichte der allgemeinen Verwal-

tungsgerichtsbarkeit des Landes Berlin (Aktenordnung 

Verwaltungsgerichtsbarkeit - AktO-VG -) gespeichert. 

Die Speicherung dient der Dokumentation der wesentli-

chen Verfahrensdaten und dem Auffinden der papiernen 

Verfahrensakte. Die Dokumentation ist erforderlich, um 

bei späteren Verfahren derselben Beteiligten auf die vo-

rangegangenen Verfahren zurückgreifen zu können. Er-

forderlich ist dies z. B. bei nachgelagerten Vollstre-

ckungsverfahren, im Rahmen der Überprüfung von Pro-

zesskostenhilfebewilligungen oder zur Prüfung der Zuläs-

sigkeit von neu erhobenen Klagen und Anträgen. 

 

Bei sogenannten professionellen Einreichern, insbe-

sondere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, kommt 

hinzu, dass die Verfügbarkeit der Personendaten eine 

erhebliche Arbeitsersparnis bedeutet - dies insbesondere 

dann, wenn ein Einreicher eine Vielzahl von Anträgen 

und/oder Klagen einreicht -. 

 

Erfasst werden die sogenannten Stammdaten, soweit 

sie bekannt und für das jeweilige Verfahren relevant sind: 

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, 

gesprochene Sprache, ggf. gesetzliche Vertreterinnen und 

Vertreter, Bevollmächtigte, Ebenfalls gespeichert werden 

die Endfassungen der ergangenen Urteile, die in ihrem 

Rubrum Name, Anschrift, ggf. Geburtsdatum und gesetz-

liche Vertreterinnen bzw. Vertreter sowie Bevollmächtig-

te nennen. 

Für den Bereich der Sozialgerichtsbarkeit ist die Frage 

wie folgt zu beantworten: 

Beim Sozialgericht Berlin werden im Rahmen des 

Fachverfahrens EUREKA-FACH Daten zu natürlichen 

oder juristischen Personen erfasst, verarbeitet und auch 

noch nach Abschluss des jeweiligen gerichtlichen Verfah-

rens für die Dauer der vorgeschriebenen Aufbewahrungs-

fristen gespeichert. Die rechtlichen Grundlagen für die 

Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der vorgenann-

ten Daten nach Abschluss der jeweiligen gerichtlichen 

Verfahren finden sich in § 6 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 1, § 11 

Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des Berliner Datenschutzgeset-

zes (BlnDSG), § 26 Deutsches Richtergesetz, § 9 Abs. 2 

Sozialgerichtsgesetz i. V. m. Ziff. I. 1 Buchst. b) der An-

ordnung über die Zuweisung der Dienstbehördeneigen-

schaft in der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichts-

barkeit vom 14. Juni 2005 (ABl. 2005, S. 2119), Gesetz 

zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den 

Gerichten vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I, S. 3786), 

Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in 

der Sozialgerichtsbarkeit (SG-Statistik) in der jeweils 

geltenden Fassung, Verordnung über den elektronischen 

Rechtsverkehr mit der Justiz im Land Berlin vom 27. 

Dezember 2006 (GVBl. 2006, S. 1183), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 9. Dezember 2009 (GVBl. 2009, 

S. 881), Verordnung über die Aufbewahrung von Schrift-

gut der Fachgerichtsbarkeiten des Landes Berlin vom 19. 

Oktober 2010 (GVBl. 2010, S. 484) i. V. m. § 2 des 

Schriftgutaufbewahrungsgesetzes vom 24. November 

2008 (GVBl. 2008, S. 410), Dienstvereinbarung über die 

Einführung der Fachanwendung EUREKA-FACH im 

Sozialgericht Berlin. Die rechtlichen Vorgaben für die 

Dauer der Speicherung der Daten sind hierbei speziell in 

§ 17 Abs. 2 und 3 BlnDSG und in der Verordnung über 

die Aufbewahrung von Schriftgut der Fachgerichtsbarkei-

ten des Landes Berlin vom 19. Oktober 2010 (§ 1 Abs. 1 

i. V. m. Abschnitt II der Anlage) geregelt. 

 

Erfasst werden personenbezogene Daten von Verfah-

rensbeteiligten im Stammdatenverzeichnis, personenbe-

zogene Daten von Rechtsanwältinnen / Rechtsanwälten 

und Bevollmächtigten im Stammdatenverzeichnis (Name, 

Vorname, Anschrift, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse), 

personenbezogene Daten von Dolmetscherin-

nen/Dolmetschern, Sachverständigen und Zeugin-

nen/Zeugen im Stammdatenverzeichnis (Name, Vorname, 

Anschrift, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse), personen-

bezogene Daten von ehrenamtlichen Richterinnen und 

Richtern (Name, Vorname, Anschrift, Telefon, Telefax, 

E-Mail-Adresse), personenbezogene Daten von Verfah-

rensbeteiligten in den gerichtlichen Verfügungen, Schrei-

ben, Entscheidungen und Protokollen im Schreibwerk, 

personenbezogene Daten von Verfahrensbeteiligten, 

Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälten, Bevollmächtigten, 

Zeuginnen/Zeugen, Dolmetscherinnen/Dolmetschern und 

Sachverständigen in Posteingängen über das EGVP und 

Computerfax sowie in eingescannten papiergebundenen 

Posteingängen bei Verfahren mit Teilnahme am elektroni-

schen Rechtsverkehr, personenbezogene Daten von 

hauptamtlichen Richterinnen und Richtern (namentliche 

Erledigungsstatistik). 
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4. Werden diese Daten an Stellen außerhalb der Ge-

richte weitergegeben? Falls ja, auf welcher rechtlichen 

Grundlage? 

 

Zu 4.: Für den Bereich der ordentlichen Gerichtsbar-

keit ist die Frage wie folgt zu beantworten: 

Die Übermittlung elektronischer Daten in Strafsachen 

aus dem Fachverfahren AuLAK (Straf) erfolgt regelmäßig 

nicht, mit Ausnahme anonymer statistischer Auswertun-

gen an die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucher-

schutz und Antidiskriminierung und gegebenenfalls nach 

Einzelprüfung in den Fällen des § 487 StPO als Ersatz für 

eine zulässige Akteneinsicht. 

 

Nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfrist wer-

den in sonstigen Verfahren die schriftlichen Verfahrens-

akten der gerichtlichen Verfahren ausgesondert und dem 

Landesarchiv Berlin angeboten. Sofern das Landesarchiv 

entscheidet, dass es sich um archivwürdiges Schriftgut 

handelt, erfolgt die Übergabe an das Landesarchiv. An-

dernfalls wird das Schriftgut vernichtet. Ebenfalls anzu-

bieten ist dem Landesarchiv dauernd aufzubewahrendes 

Schriftgut, wenn es bei den Gerichten nicht mehr ge-

braucht wird. Das wird angenommen, wenn seit der Weg-

legung mindestens dreißig Jahre vergangen sind. Rechtli-

che Grundlage für die Aussonderung (Anbietung, Über-

gabe und Vernichtung) ist die Gemeinsame Allgemeine 

Verfügung über die Aussonderung (Anbietung, Übergabe 

und Vernichtung) des Schriftgutes der Gerichte, Staats-

anwaltschaften, der Amtsanwaltschaft, der Justizvoll-

zugsbehörden sowie der Sozialen Dienste der Justiz vom 

13.01.2014 (Amtsblatt für Berlin Nr. 5/2014). 

 

Ferner werden Daten zu natürlichen und juristischen 

Personen nach Abschluss des jeweiligen gerichtlichen 

Verfahrens im Rahmen der Gewährung von Akteneinsicht 

an Stellen außerhalb der Gerichte weitergegeben. Das 

Recht auf Akteneinsicht erfasst die Einsicht in die Akte 

an ihrem Aufbewahrungsort bei Gericht, die Mitnahme in 

die eigenen Geschäftsräume oder Wohnung, und die An-

fertigung von Ablichtungen oder Abschriften aus der 

Akte. Das Recht auf Akteneinsicht in Akten eines öffent-

lichen Verfahrens ergibt sich aus dem Anspruch auf recht-

liches Gehör und dem Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung. Es ist beispielsweise konkretisiert für 

Beschuldigte und deren Verteidigerinnen bzw. Verteidi-

ger in § 147 StPO, für Verletzte in § 406e StPO, für Par-

teien und dritte Personen im Zivilprozess in § 299 ZPO 

und für Beteiligte und Nichtbeteiligte im Verfahren in 

Familiensachen sowie in den Angelegenheiten der freiwil-

ligen Gerichtsbarkeit in § 13 FamFG. 

 

Daten zu natürlichen oder juristischen Personen wer-

den nach Abschluss gerichtlicher Verfahren im Zusam-

menhang mit gesetzlichen Mitteilungspflichten (bei-

spielsweise § 45 Bundeszentralregistergesetz (BZRG), 

Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen (MiZi), 

Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra), § 

35 Gewerbeordnung, § 125 c Beamtenrechtsrahmenge-

setz) an Stellen außerhalb der Gerichte weitergegeben. 

Ferner werden Daten zu natürlichen und juristischen Per-

sonen im Rahmen der Berichtspflicht gegenüber der Se-

natsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Anti-

diskriminierung als oberster Dienstbehörde an diese wei-

tergegeben. 

 

Ferner kommt grundsätzlich eine Weitergabe von Da-

ten durch die Pressestellen der Berliner Zivil- und Straf-

gerichte im Rahmen des § 4 Landespressegesetz Berlin in 

Betracht. Danach sind die Behörden verpflichtet, den 

Vertreterinnen und Vertretern der Presse die zur Erfüllung 

ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte zu ertei-

len, soweit nicht hierdurch die sachgerechte Durchfüh-

rung eines schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, 

verzögert oder gefährdet werden könnte, Vorschriften der 

Geheimhaltung entgegenstehen, ein überwiegendes öf-

fentliches oder schutzwürdiges privates Interesse verletzt 

würde oder ihr Umfang das zumutbare Maß überschreitet. 

 

Für den Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist die 

Frage wie folgt zu beantworten: 

Die gespeicherten Verfahrensdaten einschließlich der 

Daten der Beteiligten werden nicht an Stellen außerhalb 

des Verwaltungsgerichts Berlin weitergegeben. Soweit 

Dritte Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Berlin 

anfordern oder das Gericht selbst Entscheidungen veröf-

fentlicht, werden diese anonymisiert übermittelt. 

 

Für den Bereich der Sozialgerichtsbarkeit ist die Frage 

wie folgt zu beantworten: 

Eine Weitergabe der beim Sozialgericht Berlin ge-

speicherten personenbezogenen Daten erfolgt (auch) nach 

Verfahrensabschluss ausschließlich nach den Vorgaben 

des Berliner Datenschutzgesetzes, etwa an die Betroffe-

nen im Rahmen von Auskünften nach § 16 BlnDSG. 

Denkbar ist auch eine Datenweitergabe im Rahmen von 

Auskunftsansprüchen nach dem Berliner Informations-

freiheitsgesetz. 

 

In anonymisierter Form (lediglich nicht personenbe-

zogene Daten) werden Daten zudem auf der Grundlage 

der Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten 

in der Sozialgerichtsbarkeit an das Statistische Landesamt 

zur Fertigung der amtlichen Statistik und an die Senats-

verwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskri-

minierung im Rahmen der sogenannten Altverfahrensbe-

richte übermittelt. 

 

 

Berlin, den 02. März 2017 

 

 

In Vertretung 

 

M. Gerlach 

 

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz 

und Antidiskriminierung 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 09. Mrz. 2017) 

 


